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1978 10 17 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom ............... . 
...... , mit dem das Bewährungshilfegesetz 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlo~sen: 

Artikel I 

Ä.nderungen des Bewährungshilfegesetzes 

Das Bewä!hrungshiQfegesetz, BGBL Nr. 146/ 
1969, in der f,assung des .Bund,esgesetz.es BGBl. 
Nr. 426/1974 wird wie foLgt S'e~ndert: 

1. § 2 Abs. 1 hat zuhuten: 

,,(1) Für jede Dienstsoelle für Bew::furungshilfe 
(§ 3) sind als hauptamtlich tätige Bewährungs
helfer geeignete Beamte der Verwendungsgrup
pen A und B oder Vertragsbedi'enstete des Bun
des der Entlohnungsgruppen a und b zu bestel· 
len, die dias 24. Lehens}ahr, wenn sie aber aus be
sonderen Gründen schon vorher zur Ausübung 
der Tätigkeit ,ei>nes Bewähr.ungsheLfens geeignet 
el"scheinen, doch mindestens Idas 21. Lebensjahr 
vo:!Jlendet halben." 

2. § 4 Abs. 2 hat zu lauten: 

',,(2) Als Dienststellenleiter darf nur bestellt 
werden, wer seit fünf Jahren, wlenn er aber aus 
besonderen Gründen, s'chon vorher zur Aus
übung der Tätigkeit eines Dienststdlenleiters ge
eignet erscheiIllt, doch mindestens seit drei J ah
ren als Bewährungshelfer hauptamtlich tätig ist 
und das im § 2 Abs. 1 bezeichnete Ernennungs
eI1fordemis erfüllt. Der Leiter eiIller Dienststelle 
am Sitz des Landesgerichtes (§ 5 Abs. 2) muß, 
dessen ständiger Vertr,eter son ein Bea.mter der 
Verwendungsgruppe A ~ein." 

3. Nach § 7 wil'1d eingefügt: 

"Einzel- und Gruppenberatung der Bewährungs
helfer 

§ 7 a. Den hauptamtlich tätigen Bewährungs
helfern ist Gele:genheit zu ,S'eben, sich über ihre 
Tätigkeit einILein oder gruppenweise mit einer 
Person auszusprechen, di,e weder Dienststellen-

leiter noch in dessen Vertretung Leiter der ß.e
sprechung (§ 7) ist, an denen die betreffen,den 
Bewährungshelfer teilnehmen. Hi'e:ro sind in der 
Sozialarbeit erfahrene Personen ~u bes1iellen, die 
für diese Art der Beratung besonders befähigt 
erscheinen; sie sind über den Gegenstand der 
Ausspr,ache j<edermann gegenÜlher zur Verschwie
genheit v,erpflichtet." 

4. Im § 12 Abs. 2 ha.t der erste Satz zu Lauten: 

"Als ehr,enamtlich tätiger B,ewährungshelfer 
d'al"lf nur aufgenommen w,erden, wer das 24. Le
bensjahr, wenn er iaber aus besonderen Gründen 
schon vorher zur Ausübu~g der Tätigkeit eines 
Bewährwngshelfer,s g,eeignet ,erscheint, doch min-' 
destens da.s 21. Lebensja,hr vollendet hat; im 
übrigen muß er fähig s'ein, das Amt leines Ge
schwornen oder Schöffen ausz<uühen, wobei je
doch vom Erfordernis der österl"'eichischen 
Staatsbürgerschaft a'bgesehen werden kann, wenn 
dies aus hesonder,en Gründen geboten erscheint, 
um anfaMende Betrewungsaufgaben erfüllen zu 
können." 

5. Im § 13 Ahs. 3 hat di,e Z. 1 zu lauten: 

,,1. das Heim von einer Ber,son geleitet wird, 
die die AnsteIlungserfordernisse für den Dienst 
eines hauptamtlich täti~en Bewähl1Ungshelfers 
oder eines Erzieiher,s der Verwendungsgruppe L 2 
erf.üll t," 

6. § 14 und seine überschrift haben zu lauten: 

"Vorgesetzte Behörde 

§ 14. Die Dienststellen für Bewährungshilf,e 
unnerstehen dem Bunde~ministerium für Justiz, 
das auch üherBerufungen gegen Bescheide der 
Dienststeililen zuen tschei,den hat." 

7. § 20 Abs. 4 hat zu launen: 

,,( 4) Der Bewährungshelfer hat die wesentli
chen Vorkommnisse bei der Betr,euung für jeden 
Schützling gesondert ,in ,einem 'tagebuch festzu
halten. Aus dem Tagebuch müssen insbesondere 
Art, Ort und Zeit der betr,effertden diensclichen 
Verrichtung efSiichtlich sein." 
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2 1031 der Beilagen 

8. § 24 und seine übe~schl1i,ft Ihaben 'zu lauten: 

"Führung der Bewährungshilfe durch private 
Vereinigungen ' 

§ 24. (1) Der Bundesminis,ter für Justiz kann 
die Besorgung der Aufgahen der im 'ersten Ab
schnitt dieses Bundesg,esetzes vorgesehenen Ein
richtungen für den Ber:eicheiner oder mehr,erer 
Dienststel1en einer priViaten Vereinigung über
tragen, die in der Bewährungshilfe tätig ist, 
über ä~liche Einl1ichwngen verfügt und zur 
Mitarbeit bereit ist. 

3. Die ß.estellung zum Geschäftsstellenleiter 
erfolgt vom Htmde9ininisterium für Justiz nach 
Anhörung der betreffenden V.ereinigung. Der' 
zumGeschäftsstellenleiter bestellte Beamte oder 
v.ertra,gsbedienstete ist vorgesetztes Organ ?er 
übr,igen der Geschäftsstelle zugeteilten Beamten 
'und Vel"tragsbedienstetlen. 

(2) Solange die Führung der Bewährilngshilfe 
privaten V,ereinigungen übel1tl1a.gen ist, mnd ,die 
Vorschriften des zweiten Absch'nittes dieses Bun
desgesetz,es mit der Maßgahe ,anzuwenden, daß 
an .die Stelle des Leiters der Dien:ststeLle für Be-, 
währungsMlfe der Leiter der Geschäftsstelle 
der Vereinig>utng tritt, der ,die Führung der ß;e
währungshilf,e im Sprengel der DienststelLe 
übertr,al~en ist. 

(3)' Soweit die Führung der 'BewährungshiMe 
einer privaten Vel1einigung ülbe1'ltragen ist, hat 
sie uooeschad'et der dem Bundesmini,sterium für 
Justiz n'ach den §§ 25 und 26 vorlbehaltenen 
Aufsichts- und Weisungs~echte ,dafür Sorge zu tra
gen, ,daß innerhalb des durch ,die gesetzlichen 
Bestimmung,en und die für die ErfuHung zur 
V~mügun,g stehenden P,ersonen und Mittel gezo
genen Ralhmens die Bewährungshiltenach ein
heitlichen Gesichtspunkten und nach den Er
kenn:tnissen über ihre zweckmäßigste Gestal· 
tung durchgeführtwir,d." 

9. § 26 und seine überschrift ha.ben zu lauten:' 

"Zuteilung von Beamten und Vertragsbedien
steten für die Bewährungshilfe 

§ 26. (1) Soweit die Führung der Bewährungs
hilf,e 'einer priv,aten Ver,einigung übertrag,en ist, 
hat das Bundesministerium für Justiz nach Maß
gabe der folgenden Bestimmungen die P~anstel-
1en des PlanstelleDlbe~eiches Hewähl'lungshilfe -mit 
Beamten und Vertrag~bedrensteten zu besetzen 
und diese ß'eamten und V,ertragsbediensteten der 
Vereinigung zur Besorgung von Aufgaben der 
Bewährungshilfe zur Verfügung wstdlen: 

1. Die Vereinigung muß eine gutächtliche 
Äußerung ,erstattet halben, wonach der in Be
tracht kommende ß.ew:erber zur Erfül1ung von 
Aufg;aJben der Bewährungshilfe voraussichtlich 
geei,gnet ~st. 

4. Die Dienstaufsicht dies B'Ullldesministieriums 
für Justiz über die ,einer Vereinigung zur Ver
Fügung gestellten Beamten und Vertragsbedien
stetenerstreckt sich auch -auf ihre ,dortausge
iiJbte Tätigkeit. 1m übrigen haben die Bed~en
steten den Anordnungen Folge zu Ieisten, die 
die von der Vel'einigung hiezu besteLlten Or
g.ane ZUr Erfüllung ,der nach § 24 Ahs.( 3 der 
Ver-einigung oIbliegenden VenpflimtJungen treffen. 

(2) Soweit dies zur ,ß.eurteilung der Voraus
'setzungen nach den §§ 24 Abs. 1 und 25 sowie 
zur Ausühungder Aufsicht ,nach Abs. 1 Z. 4 
erforderIich ist, hat das ß;undesmini,sterium für 
Justiz die Besol'lgung der Aufgalben ,der Bewäh
rungshilfe durch die Geschäftsstellen und die 
ihnen zugeteilten P,eri>onen auch sonst zu prüfen. 

(3) Di'e Geschäftsstehlen. für ,Bewährungshilf,e 
stehen im Sinne des § 5 Albs. 2 Buchst.a des Ar
beitlerkammergesetzes, ,BGBL Nr. 105/1954, und 
des § 1 Abs. 4 ides Bundes-P,ersonalv,ertretuI).gs
g,esetzes, BGBL Nr. 133/1967, DienststeUen des 
Bundes gleich." 

10. Der bilsherige § 27 enofäUt; an seine Stelle 
tr~tt faLgender Abschnitt: 

"VIER TER ABSCHNITT 

FreiwiUige Nachbetreuung 

§ 27. (1) Soweit ,eine Betr-euung oder weitel1e 
Bet~euung von Personen, die laus einer Freihei>tls
stra:fe unbedingt entlassen _ worden sind oder 
nach deren bedingter Entlassung ,aus einer Frei
heitsstrafe oder mit Freiheitsentziehung verbun
denen vorbeugenden Maßnahme die dafür be
stimmte Probe:z.eit ,abgelauf,en ist, notwendig 
oder zwecklmäßigerscheint, Uilll sie von der Be
geh'ung strafibar,er Hatndlungenahzuhailten, und 
die übernahme der BetreUlUng ohne Beeinträch
tigung der Beso~gung der Aufgaben der Bewäh
rungShil,f,e möglich ist,· können .die Leiter der Ge
schä.ftiSstdlen (§ 24 Abs. 2) lauf Ersuchen ,und mit 
Zustimmung dieser Personen eine solche Betreu
ung für ,di'e nach den Umständen 'emorderliche 
Zeit dauer ,anol1dnen. 

2. Die ß.eschä.f,tigung des Bediensteten bei der 
Geschäftsstelle, ,an der er AufgaJben der Bewäh
rungshiHe besorgen soll, muß nach: übereinstim
mender Auffassung des Bundesministeriums für 
Justiz und ,der Vereinigung in jrenem Umfang 
gesichert sein, wie ~ie -für hrauptamttlich tätige 
Be,währungsheWFer vorgesehen ist (§ 21 Achs. 1). 

(2) F,ür ,die Betreuung nach Albs. 1 gelten § 52 
Albs. 1 StOB und ldi'e §§ 24 his 26 dem Sinne 
nach." 

11. Die Bezeichnun:g des bishet1igen vierten 
A:bsch:nittes wird in "FüNFTER -ABSCHNITT" 
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urud die Bezeichn'lllng des hishe~igen fünften Ab
schnittes in "SECHSTER ABSCHNITT" ge
ändert. 

Artikel II 

Einrichtungen für Entlassenenhilfe 

mungsgemäßen V:erwendung der Zuschüsse Or
ganen des Bundes die überprüfung der Durch
führung durch Ein~icht in die Bücher und Be
lege sowie ,durch Besichtigung l:tn Ort und Stelle 
ZJu g;estatten und ihnen die erforderlichen Aus
künfte zu erteilen. Ferner hat sich der Empfän
ger z·u verpflichten, <bei nich<tw1dmungsgemäßer 

(1) Die Einrichuun,gen und der B.etrieb von Verwendung von Zuschüssen ,diese dem Bund 
SteLlen, in denen Personen nach ihrer Endas- zurückzuzahlen, wohei der ZlurückzuZlahJ.'ende Be
sung aus dem Vo!llrog einet Fl"'ei:heitsstrafe oder trag für die Zeit von der Au~zahlung bis zur 
mit Freiheitsentziehung vel"'boodenen vorbeu- Rückz'ahlung mit 3 v. H. über den jeweils für 
genden Maßnahme bei ihl"'en Bemühun.gen um Eskontierung.en geltenden ~insfuß pro Jahr zu 
die Erlangung weiterer HiHen zur Vermittlung verzinsen 1st. 
von Unterkunf>t und Anbeit sowie überhaupt 
um ·dieW,i,edereing:liederung in das Leben in 
Freiheit .mit Rat und' Tat unterstützt wenden, 
ist" vom Bund ZJU fördern. Die Förderung hat 

Artikel III 

Inkrafttreten 

durch die Gewährung von Zuschüssen nach (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
Maßgahe der hiefür nach dem jeweiligen Bun- 1979 in Kraft. 
desfinanzgesetz v,erfügbaren Bundesmittel zu (2) P,ersonen, die zu Aufgaben der Sicherheits
erfolgen. Es ist anzustreben, daß aus Mitteln oder KriJInirualpolizei verwendet werden (§ 12 
anderer Gebietskörperschaften jeweils gleichhohe Albs. 2 zweiter Satz ,des B,ewährungshilfege
Zuschüsse gelleistetw,erden. setzes), dürrfen als ehrenamtlich tätige B.ewäh-

(2) Zuschüss'e nach Abs. 1 dürfen physischen' rungshelfer nur noch in den Fällen tätig sein, 
und juristischen Personen nur zur Einrichtung in denen sie bereits v'or dem Inkrafttreten die
und zum Betni:e!b solcher Stehlen der im Abs. 1 ses Brundesgesetzesa.1s Bewährungshelfer be
bezeichneten Al't gewährt werden, die mit stellt worden sind. 
Rücksicht auf ,die Zahl der Personen, die die 
dont gebotenen Hilfen in Anspruch nehmen, 
zweckmäßig und wdrtschafolich erscheinen. ' 

(3) Vor Gewährung von Zuschüssen hat sich 

Artikel IV 

Vollziehung 

der Empfänger dem Bund gegenüber zu ver- Mit der VoHziehung dieses B'undesgesetzes 
pflichten, zum Zweck ,der überwachung der wid- ist der Bundesminister für }ustiz betraut. 

Erläuterungen 

Allgemeines führung der Bewährungshilfe durch private 
Ver,einigungen ohne zeitliche Begrenzung zu 

Das Brun·desgesetz über die Bewälhrungshilfe ermöglichen (Art. I Z. 8 und 10). D1e hiezu er
ist wLetz>t ,durch das Bundesgesetz iBGBL Nr. 426/ fOl"'dedichen Gesetzesändel"UIligen soHen dazu rbe-
1974 .g;eändert W1Or,den. Diese Änlderu'Il;g ;sollte in nüt2)t werden, das Gesetz auch ,rn einer Reihe 
erster Lini,e der Anpassung des Gesetzes an, das aruderer Punkte mit den Erfahrungen und Be
neue StrafgesetZJbuch ,dienen. Zugleich ist damals ,dürfnissen der Praxis in bessere übereinstim
jedoch in Aussicht g,enommen worden, daß mit mung ZJU bringen (Art. I Z. 2 bis 9., Art. III 
1. Jänner 1979 die Führung der Bewährungs- Albs. 2). Schließlich sind auch im Hinblick auf 
hilfe, mit der bisher private Vereinigungen be- di,e :grundlegende Neugestaltung des Dienst
tr:aut sind, oorch den Bund übemommen wer- rechtes der Brundesbe:tmten durch das Beamten
den soll. Im Zug·e der überlegun.gen, die zur DiJenstrechts,geset2, BGBL Nr. 329/1977, Anpa's
Vorbereitung der übennahme mit ,ruesem z,eit- sungen erfoz;derLich {Art. I Z. 1). Darüber hinaus 
punkt angestellt worden sind, ist die Fra.ge der sollen die Bemühungen der in ,der Bewährungs
Notwendigkeit un·d Zweckmäßigkeit einer 501- hilfe tätigen S1)eJllen und Personen, in bestimm
ehen übernahme nochmals geprüft worden. Als ten Fällen, in denen die iB,esteHung eines Be
Ergebnis dieser Prüfung w.ird vorgeschlagen, w:ihrung~elfers durch ,das Gericht nicht mög
von der übernahme a;bzusehen und die Weiter- lich ist, die entsprechende B,etreuung emes 
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4 1031 der Beiialgen 

Rechtsbreehers a1ber von der Sach,e her geboten 
ersch,eint, ehenf,:lli1s B,ewährungshilfe leisten 
zu können, und die Förderung von Einrichtun
g'en für Entllassenenhilf,e ,durch den Bund ge
setzlich abgesichert werden (Art. I Z. 10, Art. II). 
Hinsicht!lich der näheren Begrün,dung sowie der 
Einzelheiten darf aUJf die EI1läulletungen zu den 
einzelnen Bestimmungen hingew,iesen werden. 

Zu Artikel I 

Zu Z. 1 (§ 2 Abs. 1 BewHG): 

Das geltende Gesetz schreibt für die haupt
amtlich tätig,en Bewähl"WlJgsheLf,er hestimmte 
Ernennungs- bzw. Anstellungserfordernisse 
unter Bezugnahme auf die AnLage zum Ab
schnitt I des Gehaltsüberleitungsges'etzes vor. 
Diese Bezugnahmen sind im Hinblick auf die 
Neuordnung ,des Dienstl'1echtes der Bundesbeam
ten durch d~ B'eamten-Dienstrechtsgesetz, 
BGBI. Nr. 329/1977, das auch das Gehaltsüberlei
tJungsgesetz außer Kralt ges,etzt hat, zweifelhaft 
gewor,den. Sie sollen durch B,ezugnahmen auf 
die entsprechenden neuen Bestimmungen ersetzt 
werden. Ungeachtet dieser ~nderungen kann es 
keinem Zweifel unterliegen, daß z. B. der Ab
schluß der akademischen Do1metscher- und 
übersetzerau~bildung im Sinne der Anlage 1 
zum BDG, Punkt 1 Z. 1 rund 2, für die Erfül
lung der Ern,ennungs- bzw. Anstellungserfor
dernisse des A/a-Dienstes in ,der Bewährungs
ihilfe nicht ,in Betracht kommen kann. 

An Stelle der hisher im Gesetzestext aufschei
nend~n Wendung, wonach die ,als hauptamtlich 
tätige Bewährungshelfer aufzunehmenden Per
sonen "tunlichst" ,das 24. Lebensjahr voUendet 
hahen sollten, wird ,eine Wendung vorgeschla
gen, die die hier maßgebenden Vorstellungen 
deutlicher zum Ausdruck, bringt. 

Das geltende Gesetz sieht vor, daß als Bewäh
l'ungshelfer hauptamtlich neben Beamten der 
Verwendungsgruppen A und B bzw. Vertrags
bediensteten der 'entsprechenden Entlohnungs
gl'1uppen alUch B.eamte der Verwendungs
gl'uppe C bzw.entsprechende Vertragsbedien
-stete tätig sein können. Ein praktisches Bedürf
nis nach der Heranzi,ehung von B,ediensteten 
dieser Verwendungs- b~w. Enrlohnungsgruppe 
hat sich jedoch nich,t gezeigt. Es soU daher auf 
die erwähnte MögI.ichkeit ülherhaupt verzichtet 
werden. 

Zu Z. 2 (§ 4 Abs. 2 BewHG): 

Das geltende Gesetz schrelht vor, daß sowohl 
der Leiter einer Dienststelle am Sitze des Lan
desgerichtes in einem Bundesland, in dem meh
rere DienststeLlen für Bewährungshi1fe bestehen, 
sowie in Wien, a:1s auch dessen ständiger Ver
tr,eter ,ein Beamter der Verwendungsgruppe A 

(oder ein V,ertragsbediensteter der entsprechen
den Enclohnungsgruppe) sein müssen. In Ent
sprechung pr:aktischer aedül1fnisse soll dieses Er
for,dernis in be~ug :liuf den ständi~en Vertreter 
im Sinne einer ,bloßen So11-V O'l1schrift abge
schwächIt werden. 

In übereinstimmung mit einem diesbezüg
lich VOI1getl1:ligenen Wunsch des Verems für Be
währongshilfe und soziale Jugenda~beit soll für 
die Bestellung :zrum Dienststellenleiter künftig 
grundsätzlich eine mindestens fünfjähri.ge Tätig
keit als hauptamtlich tätilg,er Bewährungshelfer 
(b~sher: eine mindestens dreijährige Tätigkeit in 
der Bewährungshilfe) erforderlich sein. Lediglich 
bei Personen, die illus besonder,en Gründen schon 
vOl1her zur Ausübung der Tätigkeit eines Dienst
stellenlerteI1s geeignet ersch'einen, soll statt der 
fünifJährig,en weiterhin eine ,dr,eijährige Frist 
gelten. . 

Zu Z. 3 (§ 7 a BewHG): 

In der Diskussi.on üher die zweckmäßigste 
Gestaltung von Sozialarbeit ist heute der Nutzen 
der 'sogenannten "Supervision<C aLJgemein aner
kannt. Man V1ersteht darunter regelmäßige Ein
zeLausspl1achen, die der Benatung des Sozialar
beiters durch eine in ,dieser Arbeit erfahrene 
Person dienen, wobei - zur ErmöglichiUng der 
für diese Art der Prax,isanleitung unerläßlichen 
Unbefrangenheit - der Berater nicht Vorge
setzter des Beratenen und auch im übrigen zur 
Verschwiegenheit v,erpflichtet ist. Da z. B. im 
Rahmen des Wiener V,er,eins für B,ewährungs
hi:1fe und soziale Jugendarbeit den Bewährungs
helfern von Anfang an diese Art der Betrffilung 
angeboten wOl'1den ist, sind bereits im Z'llgeder 
Vorbereitung der ursprünglichen Fassung des Be
währungshilfegesetzes überlegungen hinsichtlich 
einer allf1illigen gesetzlichen V.eriankerung der 
Supel'1V,rsion ,angestellt worden. Man hat damals 
jedoch gemeint, aw eine sollch,e V:el'1ankerung 
v,erzichten zu können, und sich damit begnügt, 
in den Erläuterungen zur Regierungs,vorlage auf 
die Möglichkeit hinzuweisen, daß hauptamtlich 
tätige Bewährungshelfer mit der Aufgahe der 
Supervision betraut werden können (989 Big. 
NR 11. GP, 14). Es erscheint .jedoch zweckmäßig, 
eine ausdrückliche gesetzliche Regelung zu 
treffen, um klarzustellen, .daß es sich um eine 
zur Besorgung der B,ew~hrungshilfe notwendige 
und daher in die Personahorsorgeeinzubezie
hende Tätigkeit handelt. 

Bemel'kt sei, ,daß nach über,einstimmender 
Auffassung des Bundesministeriums für Justiz 
und des Vereins für Bewährungslhilfe und soz~ale 
Jugendarbeit eine derartige Beratung im aHg,e
meinen nur innerhaLb eines Zeitraums von ein 
bis zwei Jahren alb Aufnahme der Tätigkeit er
forderIichist, ,ausnahmsweise aber auch später-
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z. B. nach einer Knderung des Tätigkeitsb.erei
ches - eI1forderlich sein kann. Weiters süll 
neben den E~nzelliUSspnachen im Gesetz auch die 
Möglichkeit erwähnt werden, daß an den Aus
sprachen mit demsdben B.erater gleichzeitig meh
rere Bewährungshelfer teilnehmen, zum al mit 
di.eser Fonm der B,etreuung in geeigneten Fällen 
sowohl bereits gute Erfahrungen gemacht w0t:
den sind alls a'l1ch der Vorte~l eines geringeren 
Zeit- und Personalaufwandes vel1bunden er
scheint. 

Zu Z. 4 (§ 12 Abs. 2 BewHG): 

Das gdtende Gesetz verlangt, daß ehr,enamt
lich tätige Bewährungshelfer u. ·a. das 24. Le
bensjahr voll!lendet und die österr,eiChische Staats
bürgerschaft :haihen müss.en. Bedürfnisse der Pra
xis lassen im bei den Bestimmungen eine Lok
kerung .dahingehend wünschenswert erscheinen, 
daß diese Vora'ussetzungen zwar grundsätzlich, 
aher nicht ausnahmslos erforderlich sind. Ein 
B'edünnis nach Hen:linziellmmg von Personen, die 
nicht die österreichischeStaatsbürg.erschaft 
hahen, hat sich in Grenzgelbiet;en der westlichen 
Bundesländer, aJber auch bei der Betreuung von 
Gastarbeitern ,ergeben. 

Zu Z. 5 (§ 13 Abs. 3 Z. 1 BewHG): 

§ 13 BewHG si,eht vor, daß P.ersonen, denen 
ein B.ewährungshel:fer bestlellt worden ist, bei 
denen aber der Zweck der Bewährungshilfe we
gen des Fehlens ,einer geeigneten Unterkunft 
sonst vomussichtlich nicht erreicht werden 
könnte, in Heime aufgenommen werden kön
nen, die von priVlat.en Ver,eingungen g.eführt 
werden, und der Bund diesen Ver.einigungen den 
daraus .el1w:achsenden A'11fwand vergütet. 

Zu den einschlägigen B,estimmungen sind an 
das Bundesminüsteriru:m für Justiz zw'ei Wünsche 
herangetugen würden: Einmal sollte xIs Anstel
lungs,ertol1dernis für den Dienst ein.es Heimlei
ters außer den ,bisher im Gesetz al1ein genann
ten Anstellungserfordel1nissen für den Dienst 

. als mauptamtlich tätiger Bewähl"ungshe1f.er auch 
die Anstel1ungsenfordernisse für den Dienst als 
Erzi'eher der Verwendungs gruppe L 2 (im Sinne 
der Anlage 1 zum BDG) genüg.en. Hiezu wird eine 
entsprechende Ergänzung des Abs. 3 Z. 1 vorge
schl.agen. Zum anderen wurde darauf hingewiesen, 
daß vielfach mit gutem Erfolg Unterk'l1nfts
möglichkeiten in Anspruch gen.ommen werden, 
bei denen es in Anbetracht der geringeren Zahl 
der a,ufgenommenen Personen zweifelhaft sein 
könnte, daß es sich '11m "Heime" im Sinne des 
Gesetzes handle, sodaß allenfalls eine Neufassung 
der ganzen BestilIDmung erf.orderlich wäre. Das 
Bundesministerwm für Justiz vermeint jed.och, 
daß in den in Rede stehenden Fällen die vom 
Gesetz gef.orderten Vor.a'l1ss'etzun~en für eine 

Vergütung des Aufwlandes durchwegs gegeben 
sind und es daher insoweit einer Neufassung 
nicht bedarf. 

Zu Z. 6 (§ 14 BewHG): 

In seiner bisher geltenden Fa:s&ung begnügt 
sich das Gesetz damit, das Bundesministerium 
für Justiz alls "vor.g.esetzte Behörde" zu bezeich
nen, dem die Di'enststellen für Bewähmngshilfe 
"unterstehen". Damit erscheint nicht eindeutig 
klargestellt, daß das Bundesministerium für 
Justiz auch über Berufungen geg·en Bescheide 
der Dienstsllellen zu entscheiden hat. Wenngleich 
derartige Besch,eide nur a'l1Snahmsweise vorkom
men, muß d.och auch dafür V.orsorge getroffen 
werden. Dies S.oll ,durch -eine ,entsprech,ende Er
gänzung des § 14 geschehen. 

Bemerkt sei, daß dem Bundesministerium für 
Justiz die ]n der vorliegenden Bestimmung um
schriehene RoechtsstJellung auch für den Fall zu
k.ommt, daß die Führung der Bewährungshilfe 
im übrigen~m Sinne der §§ 24 ff. privaten Ver
eini~ungen übertragen ist, zumal das Bundes
mbnisterium für Justiz seLbst ungeachtet der Ein
.ordnung des § 14 in den erSllen Abschnitt des 
Gesetzes nicht Z'l1 den in -dies·em Abschnitt (neu) 
"v-orgesehenen" Einrichtungen zä:hlt, die von der 
übertragung mitulIDfaßt sind. 

Zu Z. 7 (§ 20 Abs. 4 BewHG): 

Nach dem geltenden Gesetz hat der Bewäh
rungshelfer die wesentlichen V.orkommni~se bei 
der Betreuung seines Schützlings in einem soge
nannten Tag.ebuch festzuhalten. A'11s dem 'tage
buch müssen der Stand der Betr.euung und die 
jeweils nächsten Zielsetzungen ·der Betreuungs
arbeit jedenzeit ersichtlich sein. Seitens der in der 
BewährungShilfe tatlgen Personen ist der 
Wunsch v.orgebracht worden, diese A'I1fzeich
nungen, die weg.en der Ea:rbe des dafür verwen
deten Papiers auch als "geLbe BIätter" bezeichnet 
wer.den, dem. unmittelbaren Einsichtsrecht der 
Au,fsichubehörde 2lU entziehen. Als Begründung 
für diesen Wunsch wird vorgelbracht, daß Gegen
stand der Aufzeichnungen die eigentliche Arbeit 
des Bewährungshelfers "am Fall" ist, die als 
solche ausschließlich der AUifsicht und Bewer
tung .durch denbn der SozialaI1beit erfahreneren 
Dienststellenleiter, nicht aber darüber hinaus 
auch noch der Au/fs.icht und Bewertung durm 
nicht unmiuelhar mit der W,a:hrnelhmung von 
AufgaJben ,der 50zialal1beit betraute SteHen unter
liegen sollte. 

Eine Prüfung zeigt,',daß diesem Wunsch ent
spr.ochen werden kann, 'Ohne daß dahei die n.ot
wendig.e Aufsicht ·an Intensität und Effektivität 
vedieren müßte. Der entsprechende Vorschlag 
geht dahin, an die SteLle des Erfordernisses, daß 
aus dem Tagebuch der Stand der 'Betre:uung und 
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die Jeweils nächsten Zielsetzungen der Betreu
ungsarbeit j,ederzeitersichtlich&ein müssen,das 
Erfordernis zu setzen, daß aus dem Tagebuch 
fI1$besondere Art, Ort und Zeit der 'einzelnen 
dienstlichen Verrichtungen ersichtlich zu sein 
:halben. 

Zu Z. 8 bis 10 (§§ 24,26 und 27BewHG): 

1. Die BewährungSih~lfe ist in ös'terreich auf 
Grund priV'ater Initiativ'en ,entstanden und im 
Rahmen pri!valt~r Einrichtungen betrileben wor
den, die ireilich von Anf'ang an auch VOn staat
licher Seite geföl1dert wOf'lden sind. Anläßlich der 
~era,nkerung dieser Einrichtung im Jugendge
richtsgesetz 1961 ,ist im § 19 Abs. 3 des Gesetzes 
festgehalten worden, ,daß Ibis zur Er:1a,ssung eines 
Bund,esgesetzes über ,die, Bewährungshi-lfe frei
willige,ehrenamtliche Helfer zur Bewährungs
hiLf,e heranzuziehen seien; nach § 51 Z. 2 des 
Gesetzes konnte das Strafgericht mit 'dieser Auf
gahe aber 'auch Organe ,der Jugendgerichtshilfe 
betraou,en. In der Folge sind die Aufg:cben der 
Bewährungshilfe im zunehmenden Maße von 
Bediensteten aus dem ~erwaltungsbel1eich des 
BundesministerDums ,für Justiz besorgt worden, 
die dieses IBundesministerium unter Aufrecht
ernaJtung ,des Dienstverhältnisses den auf dem 
Gebiet der Bewäl1rungs'hilfe tätigen privaten 
Ver,einigungen zur Verfügung gestellt hat. Mit 
dem Bewährungshi'Lfegesetz vom Jahr 1969 ist 
sodann sowohl di'ese Vorgangsweise als auch die 
Obemahme ,der gesamten ,alUS der Führung der 
Bewährungslhilfe den Ve1"einigungen ,erwachsen
den Kosuen zum Gegenstand einer gesetzlichen 
Regelung gemacht worden. Im ÜJbrigen sind ,die 
Vorstellungen des Gesetzgebers damals dahi.n 
gegangen, daß ,die Führung der Bewährungs
hilfe oorch privlate Vel'einigrungen zw.ar weiter~ 
hin beibehalten wer,den sollte, aber nur, als 
übergangslösung his zuein'emzunächst nicht 
näher, bestimmten Zeitpunkt, in dem die ge
samten Einr,ichtungen in die unmittelhare Bun
desverwaltung ZJU übernehmen wären. Das Bun
desgesetz BGBl. Nr. 42611974, mit dem das Be
währungshilfegesetz an das StrafgesetJzbuch an ge
paßt worden ist, h:lit sodannden Zeitpunkt 
,dieser übernahme mit dem 1. Jänner 1979 fest
gesetzt. 

2. Das Bundesministerium für Justiz hat im 
Sinn des zuletzt bezogenen Gesetzesbefehls be
reits seit längerer Zeit ,~m Zusammenwirken mit 
den a;uf dem Geb~et der iBewährungshilfe tätigen 
priv:aten Vel'leinigungen überlegungen hinsicht
lich ,einer übernahme der derzeit von diesen 
Vereinigungen betl'leUten Einrichtungen durch 
den Bund ,angestellt. Diese OiherJegungen haben 
ergeben, daß eine übel'uahme zwar grundsätz
lich möglich, alber a.us sachlichen Gl'ünden nicht 
wünschenswert ist. 

Wi,e he1')eits hel'vorgehoben,' wel'den die mit 
der Führung der Bewährungshilfe Vlerbundenen 
Kosten schon derzeit zur Gänze Vlom Bund ge
tragen, wobei der Bund ,denPersonalaufwand 
zum Teil ,in der Weise oträgt, daß Beamte des 
Planstellenlbel'eiches Bewähl'lungshiHe aus dem 
Justiz1"essort ,den Vereinigungen zur V,erfügung 
geslJelilt wel'den. Die Umstel1ung auf eine un
mitte~bare Führung durch den Bund wÜl'de in
soweit keine zusätzlichen Budgetmittel erfor
dern. Es ;sind jedoch ,derzeit :zur Führung der 
Bewäh:runlgshilife außer den lerwärhntJen Beamten 
aus dem Justizressort ,rund 60 weitere Personen, 
insbesondere Kanzleiperson:al, 'a'ls Ver,einsange
steIlte tätig, für ,die imFall einer übernahme 
durch den Bund eine eilitsprechende Zahl neu,er 
Planstellen im Dienstpostenplan bereitgestellt 
werden müßte. Eine solche PlansteHenvermeh
rung stünde im Widerspruch 2lU gl'undsätzlichen 
B,eschlüssen der Bundesregierung. 

Auf der Ialnderen SeitJe -bietet die Führung cl er 
BewiVhrUligshilEe durch private V,ereinigungen 
mehrere VorteiJe. Erstens ,hat sich diese Art der 
Führung -bereits seit mehr a.ls :eineinha,lb J ahr
zehnten eingel:etbt, es hat sich dieses Modell als 
funktionstauglich erwiesen, staadich,e und pri
vate Stellen hahen sich darau.f eiUig'estellt. Zwei
tensermöglicht die private Führung eine un
rnitteLbar,e Umsetzung von Erfahrungen und 
neuen Erkenntnissen auf den Gebieten der 
Psychollogie und der Kriminalsoziolog,ie im all
gemeinen und ,der Sozialarbeit im besonderen in 
die tägliche Praxis und erleichtert zugleich die 
EntwickLung zeitgemäßer Formen der Mitbe
stlil1}mung. DritJtens widmen sich die auf de111 
Gebiet der Bewährungshi,Lfe tätigen privaten 
Vereinigung,en :aluch einer Reihe anderer Aufga
ben, die wohl mit der Bewährungshilfe zusam
menhängen, gleichwohl ruber bisher nicht als Auf
gaben des Bundes ,anerk3!n:nt sind. Es handelt 
sich da:bei 'ei!nmal um d~e Betreuung von Verur
teilten, diezuemer un!bedingten Stnafe v,erur
teilt oder aus einer FreiJheitsstrafe unbedingt ent
lassen worden sind .oder !bei ,denen die im Zu
sammenhang mit ein,er bedingten V,erurteilung, 
Strafnachsicht .oder Entlassung gesetzte Probe
zeit abgelau.fen ist, und zum anderen darum, 
daß die Vereinigungen an die von ~hnen 'benreu
uen Perso11'enauch finanzielle Unterstützungen 
leisten. Die Kosten hiefoÜr wel1den durch Spen
den und Subventionen aufgebracht. Die Besor
gung der eben erwähnten Aufgaben sowie der 
Aufgaben der BewährungsruLfiedurch dieselhen 
Stellen, niimlich ,ehen 'die hier tätigen privaten 
Vereinigungen, ist einer ,getrennten Führung 
zweifellos vorzuziehen. Viertens hängt die Effi
zienz der Bew:ih1"ungshilfe nicht zuLetzt davon· 
ab, .daß ,der Rechtsbrecher im Bewährungshelfer 
nicht ein verkapptes 01'lgan der mit der Aufklä
rung und VerfoLgung stradibarer Handlungen be-
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, wauten staatlichen Stellen 'sieht. Dieser Position 
trägt eine R:egelung, heider die Bewährungs
hiJ.f.e in ,den 'Staatsapparat nicht völlig integriert 
ist, eher Rechnung laIs eine Besor,gung . dieser 
A'Ulfga!ben durch eigene Bundesorg,ane, die das 
für die Arheit wichtige VertraJuensverh~ltnis 
vielmehr fÜlMbarerschWieren könnte. 

3. Wird dn,e OhernaJhme ,der Bewährungshilfe 
durch dien Bund his lauf weiter,es ,nicht in Aus
sicht gen01Illmen, so kann dies im Gesetzent
weder dadurch zum Ausdruck gebracht werden, 
daß der gesamte TeX!t auf 'diejenigen V'erhältnisse 
umgestellt wi:1"'d, wie sie hei lein er Führung durch 
private V:ereinigung,en :zugl"Ullde gelegt werden 
müssen, oder da,durch, daß ,die !bisher nur als 
übergangslösung vorgesehene Führung durch 
privr.lte Vereinigungen als Alternative zur un
mitteLbaren Führung durch den Bund - ohne 
Befr.istung - g'estaItet wird. Der vorliegende 
Entwurf entscheidet sich .für ,die hrer an zweiter 
Stelle ,genannte Lösung, ,der schondeSlha:Lb der 
VorZiug zu g,e!ben i:st, w,eil :sie ,den SteHen, die 
mit der Anwendung des Ges,etz,es, ZiU nun haben, 
von der Sache her nicht gebotene UmsteIJungs
schwierigkeiten erspart. 

Es soLlen ,daher im Gesetzestext alle Bestim
IIIlIUngen entfaHen, in ,denen die Führung der 
Bewährungshilfe durch private V,er.einigungen 
als ,eine hloß "vorläufige" bezeichnet oderf,ür 
die Zulässigkeit dieser Führung ein Endzeit
punktgenannt wird (so bisiher in ,der überschrift 
zu § 24, ,im § 24 ~bs. 1 und im § 27). 

4. Wird ,die Bewäihrungshilfe ,durch priv,ate 
Vereinigungen, :IIber auf Rechnung des Bundes 
und untJer Hel1anziehungvon Bundesbedien
st~ten geführt, so kann es zw,eifeLhaitsein, wie 
die ver:einsiJnter:n geregelten Aufsichts- und An
ordnungsbefugnisseeinerseits und die Geba
rungskOlIltwLle durch i das Bundesmini~terium für 
J:ustiz sowie hinsichtlich der zur Verfügung ge
stclJten BundeS'bfidiensteten die Diensrt:llufsicht 
und das Weisungsr,echt dieses ,Bundesmini\Ste
riums ineinandergreifen. Das BewährungshiHe
g,esetz hatdaz~ bisher nichts näheres ausgesagt. 
Der vorliegende Entwurf schlägt demgegenüber 
einige KlarstJellungen vor, dj'e im w,esentlichen 
folgende Punkte umfassen: 

a) Die Vereinigungen sollen ver>pflichtet sein, 
unbeschadet der dem Bundesministerium 
für Justiz vorbehaltenen Aru.fsichts- und 
Weisungsrechte dafür Sorge zu t11agen,' daß 
'i,nnel1ha:lib des durch ,die gesetzlichen Be
stimmungen und die für ,die EI1füllung zur 
Verfügung stehenden Perso:nen und Mittel 
I~ewgenen Rahmens ,die Bewährungshilfe 
nach . einheitI.ichen Gesichtlspunkten und 
nach den E1"kenntnissen über ihr,e zweck
mäßige Gestaltung .durchgeführt wird 
(§ 24 Ahs. 3). 

b) Die Dienstaufsicht des Bundesministeriums 
für Justiz Ü1ber die einer Vereinigung zur 
Verfügung geste1l:tenBeamten und V,er
Itrags:bediensteten ,erstreckt sich auch au·f 
~hre dort ausgeübtle Tätigkeit. Im ührigen 
halben diese Bediensteten den Anordnun
gen Folge zu 'leisten, die die von der Ver
ernigung ihiezu hestellten Organe zur Er
füllung <der der Vereinigung nach Buchsta
he· a obliegenden Verpflichtungen treffen 
(§ 26 Albs. 1 Z. 4). 

c) Sowe,it ,dies zur Beur.teilung der Vontus
setzung,en ;für -die übertr:agung der Füh
rung der 'BewährungshiLf,e an eine private 
Vereiriigung, ,für dien Ersatz ,des Aufwandes 
'sowie zur Ausübung der Aufsicht nach 
Buchst3Jbe b erforderlichi~t, hat das Bun
des.ministe'6um für Justiz die Besorgung 
der Aufgahen ,der BewähTUngshilfe durch 
die Geschäftsstellen ,und die ihnen zuge

'teilten P,ersonen auch sonst zu prüfen._ Die 
Worte "auch sonst" sollen in diesem Zu
S'ammenhang dem Um~tand Rechnung tra
gen, ,daß das Prüfungsl1echt über ,di,e in 
Abs. 1 Z. 4 umschriebene D~enstlaufsicht 
hinausgeht und .sich - insbesondere im 
,Ralhmen der Prüfung der Wirtschaftlich
keit und Zweckmäßigkeit der Geb.arung -
auch ,aJUf die Tätigkeit derjenigen in den 
GeschäftssteLlen täti,gen Pel1sonen erstreckt, 
die nicht B,undiesbedienstete sind. 

d) Die BesteLlung zum GeschäftssteHenleiter 
,e1"folgt vom ,Bundesministerium für Justiz 
nach Anhörung der hetreffenden Verein i-

'. gung. D~r rum Geschäftsst,ellenleiter be
stellteBeamte oder Vertragsbedienstete ist 
vorgesetztes Organ der :übrigen der Ge
schäftssteUe ~ugeteiken S·eamten und Ver
tragsbediensteten (§ 26 Abs. 1 Z. 3). 

5. Nach § 5 Abs. 2 Buchstabe ades Arbeiter
mamme1"gesetz'es gehö1'\en ,den KaJmmern für Ar
beiter und Angeste11te nicht die Dienstnehmer 
von Gebietskörperschalften an, ,die dem Perso
nalstand einer DienststelleaJng,ehören, die in 
VoJ.1ziehung der Gesetze tätig ist, und die bei 
einer solchen Diens!JsteHe verw.endet wel'den. 
Nach § 1 des Bundes-Personallvertretungsgesetzes 
wiederum gelten ,die Bestimmungen ,dieses Bun
desgesetz,es für ::IIl1e DienststeUen des Bundes. 
Die Fr,age, ob die den Geschäft\SStel1en einer pri
vaten Vereinig\mg zugeteilten Beamten oder 
Vertragsbediensteten des Sundes den· Kammern 
für Arbeiter und Angestel1te· rugehören oder 
durch di'e ~m' Bundes~P,ersonaJ1vertretungsges,etz 
vorgesehenen Einrichtmn;gen· v,ertl'eten werden, 
ist daher je nachdem verschieden Z1U beantwor
ten,OIb diese Geschäftsstellen 'als "Di'enststellen 
des Bundes" anzusehen sind oder nicht. Die bis
herige Praxis hat ,d~ese Frage bejaht; sie soll da-
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her nunmehr <luch im Gesetz selJbst im gleichen 
Sinn entschieden werden (§ 26 Abs. 3). 

6. D~e bisher in § 24 Ahs. 2 Z. 2 enthaltene 
Bestimmung betreffend bestimmte Ausnahmen 
von dem im § 12 Ahs. 2 zweiter Satz aufgestell
ten Verbot ,der Aufnahme von Personen, die zu 
Aufgaben der Sicherheits- oder Kriminalpolizei 
verwendet werden, aJs ehrenamtlich tätige Be
wiljhrungshelfer, soll durch die in Art. IV Abs. 2 
der Novelle ,aurtgenommene übergangsbestim
mung ersetzt werden. 

7. § 24 Abs. 2 Z. 3 bestimmt derzeit, daß 
zwei Bestimmungen des zwei,ten Abschnittes, in 
denen von hauptamtlich tätigen Bewährungshel
f,em die Rede .ist, auf die}enigen ehr,enamtlich 
tätigen Bewährung,sihelfer :anruwenden sind, die 
im Ra"hmen ein,er mit der Führung der Bewäh
rungwlfe betrauten privaten Vereinigung 
g},eich einem ha.upt3lmtlich tätigen Bewährungs
helfer beschäftigt werden. Diese Bestimmung 
hat ~ich alls überflüssig erwi·esen, wcil nach üher
einstimmender Autfhsung aLler !beteiligten Stel
len und Personen die in Betracht kommenden 
BewährungsheLfer ohnehin iha'uptlamtlich tätige 
Bewährungshelfer ~m Sinne .des Gesetzes sind. 

8. (FreiwiJ.lig,e NachJbetreuung). Der Verein 
für B1ewährung.shilfe und sooia·le Jugendarbeit, 
dem für einen Großteil des Bundesgebietes die 
Führung ,der BewährungsihJilfe übertragen ist, he
tr,eut schon derzeit neben Personen, denen vom 
Gericht ein BewährungsheLf.er 'bestelLt worden 
ist, u. la. auch Per.sonen, di.e ,nach einer unbe
dingten Entlasmng oder nach Ablauf der im 
R3IH einer bedingten Entlassung bestimmten 
Probezeit um eine B.etreuung oder weitere Be
treuung' ersuchen oder ilhr ausdrücklich zustim
men, ,soweit ,dies der Wiedereingliederung dieser 
P,er.sonen ~n das Leben in Freiheit förderlich er
sch'eint. Di,e vorliegende Novelle soll zum An
laß genommen werden, lauch die übernahme 
aer Kosten di.eser Tätigkeit durch den Bund von 
Ges,etzes wegen zudecken (§ 27). 

Zu Artikel II 

Bei den Bemühungen um ein,e, Wieder.einglie
derung von Personen, die '31US ,einer Haft ent
lassen wel"den, in das Leben in Fl'eiheit kommt 
der Einruch1lUng von SteHen, in denen solchen 
Personen ,eine erste "Hilfe zur Selbsthilfe" ge
währt wird, besonde1'le Bedeutung zu. Aufgabe 
derartiger Stelle!). ist es insbesondere, Entlassene, 
denen kein Bewäh1'lun:gshelfer bestellt werden 
kann, bei ihren B,emühun1gen um die Erlangung 
weiterer Hilfen zur Vel'mittlun.g von Unter
kunft und Aribeit mit Rat und Tat zu unter
stü<tzen. Zum 'teil in Anlehnung an ausländische 
VOJ.1bi,lder ist kürzlich ,im Zusammenwirken 

gerichtet worden. Es erscheint wünschenswert, 
die von der Sache her gebotene Förderung der
artiger Einrichtungen durch den BU!nd auch ge
setzlich 31bzu&ichern. 

'Zu Artikel III 

Nach § 12 Ahs. 2 zweiter Satz dürfen Per
sonen, die zu Aufgahender Sicherheits- oder 
KriminaJlpO'lizei verwen,det w.erden, nicht als 
eJhrenamtlich tätige Bewährungshelfer aufge
nommen w.eJ.1den. Auf Antrag des }ustizaus
schusses ist jedoch zur Vermeidung von Härten 
beschlossen worden, von dieser Regelung dieje
nigen Personen auszunehmen, die im Zeitpunkt 
des Lnkrafttretens des Bewährungshilfegesetzes, 
das ist mit 1. Juli 1969, ber:eits ,alls Bewähr:ungs
helfer tätig wa'l'en. Dieentspr,echende Ausnah
mebestimmungist in den § 24 Albs. 2 als Z. 2 
eingestellt worden. Sie war der Sache nach von 
vornherein nur als übergangsbestimmung g,e
dacht. Im Hinblick darauf, daß sei~her bereits 
nahezu ein JahrZehnt verstrich.en i&t und die 
grundsätzlichen üher:legungen, die zu der ein
gangs bezQgenen Ausschlußhestimrnrung geführt 
h3lben und 13Ils solch,e' seinerzeit3luch vom Justiz
ausschuß gelbiUigt worden 'sind (1195 Blg. NR 14. 
GP, 3), nach wi'e vor Geltung haben, e11Sm,eint es 
lngebracht, die B'estimmung auch äußerlich in 
eirie ühergangsbestimmung umzuwandeln. Eine 
Besorgung von Aufgaben der Bewähpungshilfe 
durch Personen, die zugIeich Ztu Aufg,aben der 
Sicherheits- oder Kriminai1polizei verwendet 
werden, sol1 ,danach' nur noch insow,eit zulässig 
sein, als nicht Ibloßdie Aufnahme der betr,eff,en
den Personen ,in das Ve~zeichnis nach § 12, son
dern ,auch d~e Bestellung zum ,Bewährungshelfer 
im Einzelf!aLI längstens bis rum 31. Dezember 
1978 erfolgt ist. 

Zu den finanziellen Auswirkungen 

Soweit im Zusammenhang m~t einzelnen Be
stimmungen der Novelle von unmittelbaren 
finanzieHen Auswirlmngen ,übel1haupt di,e Rede 
sein kann, handelt es sich durchwegs darum, 
daß für AusgJaben, die ber:eits derzeit 'erfolgen, 
eine (nähere) gesetzliche FundieJ.1ung vorgeschla
gen wird. 

Di,es trifft etwa auch auf die Bestimmung be
treffend Einze1- und Gruppenberacungen der 
BewährungsheHer (Art. I Z. 3, § 7 a BewHG) zu. 
Die dort bezogenen Aussprrachen sind, wie in 
den Erläute1'lungen 'ausgeführt, z. B. im Rahmen 
des W,iener Ver,ei,ns für Bewährungshiife und so
ziaJ,e Jugendarbeit den Bewährungshelfern von 
Anfang an angeboten worden und der Aufwand 
dafür wird nach Maßgalbe ,des § 25 BewHG vom 
Bundgetmgen. 

mehrerer privater Vereinigungen in Wien eine Was die ;,freiwillige Nachlbetreuung" (Art. I 
er.ste ZentralsteUe für Haftentlas&enenhilfe ein- I Z. 10, § 27 BewHG) betrifft, so hat das Bun-
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1031 der Beila~n 9 

desmini9ter~um für Justiz dem vorg.eriannten 
Verein für das j,ahr 1978 insgesamt 440000 S 
an Subven'tion'en überwiesen, die großteils für 
die freiwillige Nachbetreuung verwendet wer
den; das Entsprechende gilt für den an den Lan
desverband Steiermark der Gesellschaft "Rettet 
·das Kind" überwiesenen Subventionsbetrag von 
30000 S. Hiezu kommt, daß die Nachhetreuung 
von denselben BewährungsheLfern durchgeführt 
wird, die den auf diesem Gebiet tät~gen privaten 
Y.ereinigungen(zunächst) :rur Erfüllung von 
Anlfgaben der B.ewährungshi1fe im Sinne des 
BewHG nach § 26 BewHG ,durch das Bundesmi
nisterium für }ustiz zur D~enstleisllung zugeteilt 
worden sind. Die Zahl der anlhängigen Fälle 
freiwill1iger Nach!betr·euung,en hat zum Stichtag 
30. April 1978: 297 hetragen; sie ist in ~elation 
zur Bestimmung des§ 17 Abs. 3 BewHG zu 
sehen, ,derzufolge ein h:l:Uptamtlich tätiger Be-

wähl1ungshelf'er zur selben Zeit nidlt mehr als 
30 Schützlinge hetreuen darf. Die für die Bewäh
rungshil:fe vOl1gesehenen Planstellen, deren wei
tere Erhöhung im Rahmen des ursprüng:lich vor
g,esehenen PLa,ries ohnehin zwingend notwen,dig 
erscheint, wel'den vOl'aussichtlich ausreichen, um 
auch Aufgaben der Nachbetreuung 2lusätriLich 
zu ühernehemn. 

Der Su:bventionsaf\lfWland für die Wiener Zen
tralstefIe für Entlassenenh~1fe (Art. II) hat für 
das laufende JaJhr 1978: 1 M~ll. S betragen; für 
das Jahr 1979 sind dafür 1,5 Mill. S vorgesehen 
worden. 

Mit den dIu'rch die vorliegen,de Novelle vor
geschlag,enen Xnderung,en und ergänzenden Be
s6mmungen ist ein Me,hl1aufwa,nd Q,n Personal 
nicht verbunden. 

Gegenüberstellung 

Gegenüberstellung der Unterschiede in den Bestimmungen des Bewährungshilfegesetzes 
in der bisher geltenden Fassung ,und in der Fassung der ~ewährungshilfegesetz-Novelle 1978 

Bisher geltende Fassung: 

Hauptamtlich tätige Bewährungshelfer 

§ 2. (1) Für jede Dienststelle für Bewährungs
hilfe (§ 3) sind als hauptamtlich tätige Bewäh
rungshelfer Beamte oder Y'ertragsbedienstete 
des Bundes, die tunlichst das 24. Lebensjahr 
vollendet haben, aus folgenden Dienstzweigen 
zu bestellen: 

1. "Höherer Dienst in Justizanstalten und ,in 
Ider Bewährungshilfe" (Teil A, Dienstzweig 17 
der Anlage zu Abschnitt I des Geha:1tsüberlei
tungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der Fas
sung der Bunides~e5'etz,e BGBl. Nr. 243/1970 
und Nr. 317/1973); oder 

2. "Gehobener. sozialer B'etreuungsdienst" 
(Teil B, Dienstzweig 66 ,der Anlag,e zu Ab
schnitt I des GehaltsüberleitlUngsgesetzes, BGBI. 
Nr. 22/1947, ~n der Fassung des Bunde~esetzes 
BGBI. Nr. 243/1970); oder 

3. "Fachdienst der Bewährungshilfe und Für
sorgefachdienst" (Teil C, Dienstzweig 76 der 
Anlage zu Abschnitt I des Gehaltsüberleitungs
gesetzes, BGBI. Nr. 22/1947, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 22/1947, in der Fas
sung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 243/1970). 

Fassung der Bewährungshilfegesetz-Novelle 1978: 

Hauptamtlich tätige Bewährungshelfer 

§ 2. (1) Für jede Dienststelle für Bewährungs
hme (§ 3) sind als hauptamd~ch tätige Bewäh
rungshelf,er geeignete Beamte der Verwendungs
gruppen A und B ()Ider Vertra,gsbedienstete des 
Bundes der Entlohnungsgruppen a und b Zu be
stelLen, die das 24. Lebensjahr, wenn sie aber aus 
besonderen Gründen schon vorher zur Aus
übung der Tätigkeit eines Bewährungshelfers 
geeignet erscheinen, doch mindestens das 21. Le
bensjahr volLendet haben. 

------~~---~------------------------
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10 1031 der Beila;gen 

Bisher geltende Fassung: 

Dienststellenleiter 

§ 4. (2) Als DienststeHenleiter ,darf nur be
stellt wel"den, 'Wer seit mindestens dI'ei Jahren 
in der Bewährungshilfe tätig ist und ,das im § 2 
Abs. 1 Z. 1 oder ,das im § 2 Abs. 1 Z. 2 bezeich
nete ,Anstellungserfordernis, als Leiter einer 
Dlenstsnelleam Sitze des Landesgerichtes (§ 5 
Abs. 2) oder dessen ständiger Vertreter jedoch 
nur, wer da;s im § 2 Abs.· 1 Z. 1 bezeichnete 
Anstel1ungserfordemis erfüllt. 

Ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer 

§ 12. (2) Als ehrenamtLich tätiger Bew~h
rungshelfer darf nur aufgenommen werden, 
wer' das 24. Lebensjahr vollendet hat und im 
ülbrigen fähig ist, das Amt eines Geschworenen 
oder Schöffen auszwüben .... 

Heime für Bewährungshilfe 

§ 13. (3) Ein Heim .ist ge~ignet) wenn 
1. da;s Heim. von einer Person geleitet w~rd) 

die ,ciJi'e Anstellungserfordenrisse für den Dienst 
eines hauptamtlich tätigen iBewährungshelfers 
:erfüllt, ... 

Vorgesetze Behörde 

§ 14. iDie Dienststellen ,für Bewähl'ungshilfe 
unterstehen dem Bundesminister~um für Justiz. 

Fassung der Bewährungshilfegesetz-Novelle 1978: 

Dienststellenleiter 

§ 4. (2) AIs DienstlSllellenIeit;er darf nur be
stellt werlden, wer seit fünf Jahren, wenn er aber 
aus besonderen Gründen schon vorher ZUr Aus
übung der Tätigkeit eines Dienststellenleiters 
geeignet erscheint, doch min'destens seit Idrei Jah
l1en als Bewährungshelfer hauptamtlich tätig äst 
urud das im .§ 2 :Abs. 1 bezeichnete Ernennungs
erfor:dernis erfüllt. Der Leiter :einer Dienststelle 
am, Sitz ·dIes Landesgerichtes (§ 5 Abs. 2) muß, 
dessen ständiger V:ertreter soll 'ein Beamter ;der 
Vet'iW'endungsgruppe A sein. 

Einzel- und Gruppenberatung der Bewährungs
helfer 

§ 7 a. Den hauptamtl~ch tätligen B'ewährungs
helfern ,ist Gelegenheit zu geben, sich über ihre 
Tätiigke.i:t einzeln ()Ider gruppenweise mit ,einer 
Person aU!Szusprechen, !d!ie weder DiJeruststeUen
Jeiter noch ,in Idessen Vertretung Leiner der Be
spI'echung (§ 7) ,ist, an ,denen ,die betreff,enden 
B,ewährungshelfer teilnehmen. Hiezu sind in ,der 
Sozrnalarheit eclahrene Personen zu bestel1en, die 
fü'r drese Art der Beratung besonders befähigt 
ersch!einen; Slie sind üher den Gegenstand ,der 
Aussprache jedermann gegenüber zur Verschw,ie
genheit y,erpfLichtet. 

Ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer 

§ 12. (2) Als ehrenamtLich tätiger Bewäh
rungshelfer ,darf nur .aufgenommen wer:den, . wer 
,das 24. Lebensjahr, wenn er aber aus besonderen 
Gründen schon vorher zur Ausübung der Tä
tigkeit eines Bewährungshelfers geeignet erscheint, 
.doch mindestens das 21. Lebensjahr vollendet 
hat; rimÜlhriigen muß er fähig . sem, das Amt 
eines Geschworenen oder Schöffen auszuüben, 
wobei jedoch vom Erfordernis der österreichi
schen Staatsbürgerschaft abgesehen werden 
kann,. wenn dies aus besonderen Gründen ge
boten erscheint, um anfallende Betreuungsauf
gaben erfüllen zu können .... 

Heime für Bewährungshilfe 

§ 13. (3) Ein Hei:nllist 'geeignet, menn 
1. das Heim von einer Person gdci,tet wü~d, 

dierueAnstellungselfordernisse für ,den Dienst 
eines hauptamtlich tätligen Bewährungshelfers 
oder eines Erziehers der Verwendungsgruppe L 2 
erfüllt, . . . . 

Vorgesetze Behörde 

§ 14. Die Dienststel:Ien für Bewährungshilfe 
unterstehen dem Bundesministerium für Justiz, 
das auch über' Berufungen gegen Besmeide der 
Dienststellen zu entscheiden hat. 
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1031 der iBeilla.g,en 11 

Bisher geltende Fassung: Fassung der Bewährungshilfegesetz-Novelle 1978:' 

Pflichten . des Bewährungshelfers in Ausübung Pflichten des Bewährungshelfers . in Ausübung 
seines Amtes seines Amtes 

§ 20. (4) Der Bewährungshelfer hat die we
sentlichen VOlIkommnisse bei der Betreuung 
seines Schützlings in einem Tag,ebuch festzuhal
nen. Aus ,dem Tagebuch müssen der Stand der 
Betreuung und die jeweiligen nächsten Zielset
zungen d~r Betreuungsarbeit jederz.eit ersichtlich 
sem. 

§ 20. (4) Der B,ewährungshelfer hat die we
sentlichen Vorkommnisse bei der Betreuung für 
j.edenSchütZlling gesondert ,inein·em Ta.gebuch 
festZIuhalten, Aus dem Ta.gebuch müssen insbe
sondere Art, Ort und ~eitder betreffenden 
dienstlichen Verrichtung ,ersichtlich sein. 

Vorläufige Führung der Bewährungshilfedurch Führung der Bewährungshilfe durch private 
private Vereinigungen Vereinigungen 

§ 24. (1) Das BundesministJernumfür Justiz 
kann bis zu dem im § 27 bestimmten Tag die 
Besorgung der Aufßaben der im ersten Abschnitt 
dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Einrichllun
gen für den Bereich ,einer oder mehrerer Dienst
steHen einer privatJen Vereinigung übertragen, 
die in ,der Bewährungshilfe tätig ist, über ähn
lidre Einr.ichtungen verfügt und zur Mitarbeit 
bei der Führung und beim Aufbau der Bewäh
rungshilfe bereit ist. 

(2) Solange in einem Bundesland ,die vorläu
fige FrÜhrung der Bewährungshrilfe privaten Ver
einigungen übertr.agen i$t, sind in diesem Bun
desland dte Vorschr.iften ,des zweiten Abschnittes 
dieses Bundesgesetzes mit folgender Maßgabe 
anzuwenden: 

1. An di,e Stelle des Leiters der DiehststJelle 
für BewährungshiHe tritt der Leiter der Ge
schäftsstelle Ider Vereinigung, .der die Führung 
der Bewährungshilfe 1m Sprengel .der Di,enst
stelLe übertragen ist. 

3. § 17 Abs. 3 und § 21 sind dem Sinne nadt 
auf die ehrenamtlidt tätigen Bewährungshelfer 
anzuwenden, die im Rahmen einer privaten 
Vereinigung gleidt einem hauptamtlidt tätigen 
Bewährungshelfer besdtäftigt werden. 

§ 24. (1) Der Bundesminister für Justiz kann 
die B,esor.gUng der Aufgahen der im ersten Ab
schnitt dieses Bundesgesetzes vorgresehenen Ein
r,ichtung.en für ,den Bereich einer oder mehrerer 
Dienststellen einer privaten Vereinigung über
tJragen, die in der BewährungslhiJ.fe tätig ist, über 
ähniliche EinrichtlUngen verfügt und zur Mitar-
beit bereit ist. ' 

(2) Solange die Führung ,der Bewährungshilfe 
privaten Vereinigungen' ülbertragen ist, sind die 
Vorschriften des zweiten Abschnittes dieses Bun
desgesetzes mit .der Maßgaibe lanzuwenden, daß 
an die SteHe des Leiten; der Dienststelle für Be
wäihrungshilfe der Leiter der Geschäftsstelle der 
Vereinigung tr.itt, der die Führung der Bewäh
rungshilfe im Sprengel der Dienststelle ülbertra
gen ist. 

(3) Soweit die Führung der Bewährungshilfe 
einer pr.iv,aten Vereinigung übertragen ist, hat 
sie unbeschadilt der dem 'Bundesministerium für 
Justiz nach den §§ 25 'Und 26 vOl'lbehal~nen 
Aufsichts- und W.eisungsrechte da.für Sorge zu 
tm.gen, daß innerha:Lb des dU1:"ch die gesetzlichen 
Bestimmungen rund die für die ErfülLung zur 
Verfügung stehenden Personen unrd Mittel gezo
g;enen Rahmens die Bew~hrungshi1fe nach ein
heitlichen Gesichtspunkten un,d nach den Er
kenntnissen über ihre zweckmäßigste Gestaltung 
durchgeführt wird. 
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Bisher geltende Fassung: 

Zuteilung von Beamten und Vertragsbedienste
ten für die Bewährungshilfe 

§ 26. Das Bun>desminisllerium für Justiz hat 
geeignete Beamte und Vertragsbedienstete seines 

,Verwaltung&bereiches zur ErfÜ'llung von Auf
gaben der Bewährungshilfe einer von einer pri
vaten Vereinigung eingerich teten Geschäftsstelle 
für B,ewährungshilfe Zur Dienstleistung zuzutei
len, wenn 

1. der VereinJiJgung die vorläufige Führung ,der 
Bewährungshilfe iiberlassen ist, . 

2. d~e Ver,einigung eine gutächtliche Äußerung 
erstattet, wonach ,der ~n Betracht kommende 
Bedienstete zur Erfüllung von Aufgaben der 
Bewähr'ungshilfie voraussichtlich geeign.et ist, 

3. eine solche Zuteilung im diensdichen Inter
esse liegt, 

4. der B,eamte oder Vertragsbedienstete mit 
der Zuteilung einVIerstanden nst und 

. 5. die BeschäftigungJes Bediensteten ~n jenem 
Umfang gesichert ist, wie sie für den ha.uptamt
hch tädgen Bewährungshelfer vorgesehen ist (§ 21 
Abs. 1). 

Fassung der Bewährungshilfegesetz-Novelle 1978: 

Zuteilung von Beamten und Vertragsbedienste
ten für die Bewährungshilfe 

§ 26. (1) Soweit die Führung der Bewährungs
hilfe einer privaten Vereinigung übertragen ist, 
hat das Bundesministerium für Justiz nach Maß
gabe der folgenden Bestimmungen die Planstel
len des Planstellenbereiches Bewährungshilfe 
mit Beamten und Vel'tr,agsbediensteten zu be
setzen und' diese Beamten und Vertl1agsbedien
steten der V,ereinig'ung zrur Besorgung von Auf
gaben der Bewährungshilfe zur Verfügung zu 
steHen: 

1. Die Verdnigyng muß evne gutächdiche 
Äußerung erstattet halben, wonach der in Be
tracht kommende Bewerber zur Erfüllung von 
AufgaJben der Bewährungshilfe vora.ussichtlich 
geeignet ist. 

2. Die Beschäftigung des Bediensteten bei der 
GeschäftssteHe, an derer Aufgaben der Bewäh
rungshi'Ilfe besorgen soH, muß nach übereinstim
mender Auffassung des Bundesministeriums für 
Justiz und der Vereinigung 'in Jenem Umf.ang 
gesichert seim, wie sie für hauptamtilich täitige Be
wäihrungshelfer vorgesehen ist (§ 21 Albs. 1). 

3. Die Bestellung zum Geschäftsstellenleiter 
erfolgt vom Bundesministerium für Justiz nach 
Anhörung der betreffenden Vereinigung. Der 
zum Geschäftsstellenleiter bestellte Beamte oder 
Vertragsbedienstete ist vorgesetztes Organ der 
übrigen der Geschäftsstelle zugeteilten Beamten 
und Vertragsbediensteten. 

4. Die Dienstaufsicht des Bundesministeriums 
für Justiz über di'e einer Ver,einigung zur Ver
fügung gestellten Beamten un,d Vertragsbedien
steten erstreckt sich auch auf ihre dort ausgeübte 
Tätigkeit. Im übrigen haben die Bediensteten 
den Anordnu:ngen Folge zu leisten, die die von 
der Vereinigung JUezu bestdlten Organe zur Er
fül1ung der 'nach § 24 Abs. 3 der Vereinigung 
obliegenden Verpflichtungen treffen. 

(2) Soweit dies zur BeurteiIung der Voraus
setzungen nach den §§ 24 Abs. 1 und 25 sowie 
zur Ausübung der Aufsicht nach Abs. 1 Z. 4 
erfol'derlich ist, hat das Bundesministerium für 
Justiz die Besol'gung der AufgaJben der Bewäh
l'ungshi1fe durch die Geschäftsstellen und die 
ihnen Z'ugeteilten Personen auch sonst zru prüfen. 

(3) Die Geschäftsstellen für Bewährungshilfe 
stehen im Sinne des § 5 Abs. 2· Buchst. ades 
Al'beiterkammer,&esetzes, BGBL Nr. 165/1954, 
und des § 1 Albs. 4 des Bundes-P,ersonalvertre
tungsgesetzes, BGBL Nr. 133/1967, Dienststel
len ,des Bundes gleich. 
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:aisher geltende Fassung: 

übergangsbestimmung 

§ 27. Die vorläufige Führung der Bewäh
rungshilf,e durch private Vereinigungen (§ 24) 
!ist nur his zum Ablauf des 31. Dezember 1978 
zulässig. 

VIERTER ABSCHNITT 

Fassung der Bewährungshilfegesetz-Novelle 1978: 

VIERTER ABSCHNm 

Freiwillige Nachbetreuung 

§ 27. (1) Soweit eine Betreuung oder weitere 
Betreuung von Personen, die aus e1ner Preiheits
strafe unbedingt entlJ..assen worden sind oder nach 
deren bedingter E1l'classung aus einer Freiheits
strafe oder mit Freiheictsentziehung verbunde
n'en vorheugenden Maßnahme die ,dafür 
bestimmte Probezeit abgeLaufen ist, nowendig 
oder zweckmäßig erscheint, :um sie von der Be
gehung straf.barer Ha1l'dl'1lngen abzuhalten, und 
die übernahme der Betreuung ohne Beeinträch
tigung der Besorgung der Aufgahen der Bewäh
rungshilfe möglich ist, können die Leiter der Ge
schäftsstellen (§ 24, Abs. 2) a1uf Ersuchen und mit! 
Zustimmung dieser Personen eine solche Betreu
ung für die nach den Umständen erforderliche 
Zeitdauer anordnen. 

(2) Für die B'etreuung nach Abs. 1 gelten § 52 
Aihs. 1 StGB und die §§ 24 his 26 dem Sinne 
nach. 

FüNFTER ABSCHNITT 

Änderungen des Gesetzes über die bedingte Ver- Änderungen des Gesetzes über die bedingte Ver
urteilung 1949 und des Jugendgerichtsge- ur teilung 1949 und des Jugendgerichtsge-

setzes 1961 setz es 1961 

FüNFTER ABSCHNITT 

Schlußbestimmungen 

Inkrafttreten 

SECHSTER ABSCHNITT 

Schluß bestimmungen 

Inkrafttreten 

Artikel 11 

Einrichtungen für Entlassenenhilfe 

(1) Die Einr,ichtungen und der Betrieb von 
Stellen, in denen Personen nach ihrer Entlas
sung aus dem VO'Uzug einer Freiheitsstnafe oder
mit F'reilheitsentziehung verbundenen vorbeu
genden Maßnahme bei ihr,en Bemühungen um 
die Erlangung weiterer HiLfen zur Vermittlung 
von Unterk,unft und Arbeit sow,ie überhaupt 
um die Wiedereingliederung in das Leben in' 
Freiheit mit Rat und Tat unterstützt werden, 
ist vom Bund zu fördern. Di'e Förderung hat 
durch die Gewährung von Zuschüssen nach Maß
gabe der hiefür nach dem jeweiligen Bundesfi
nanzgesetz vel'\fügbaren Bundesmittel zu erfol
gen. Es ist anzustreben, daß aus Mitteln anderer 
Gebietskörperschaften jeweiLs gleichhohe Zu-
schüsse geleistet werden. . 

(2) Zuschüsse n:ach Abs. 1 dürfen physischen 
und juristischen Personen nur ·zur Einrichtung 
und zum Betrietbsolcher Stellen der im Ahs. 1 
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Bisher geltende Fassung: 

§ 24. (2) 2. § 12 Ahs. 2 zweiter Satz findet 
auf PersO'nen, .die !im Zeitpunkt des Inkrafttre
terusdieses Bundesgeseztes bel'leits ehl"lenamtHch 
tätige Bewährungshelfer '$ind, keine Anwendung. 

Fassung der Bewährungshilfegesetz-Novelle 1978: 

bezeichneten Art gewährt werden, die mit Rück
sichta,uf die Zahl -der PeflSOnen, Jie die dort ge
botenen HiMen in Anspruch nehmen, zweckmä
ßig undwirtschaltlicherscheinen. 

(3) Vor GewäJmung von Zuschüssen hat sich 
der Empfänger dem Bund gegenüber zu ver
pflichten, zum Zweck der überwachung der wid
'mungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse Or
g.a·nen ,des Bundes die überprüfung Jer Durch
fühflUng diurch Einsicht in ,die Bücher und Be
lege rSowie ·durch B.esichugung lan On und 
SteHe zu gestatten un-d ihnen die ·erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Ferner hat sich der Emp
fänger zm veI'pflicht'en, hei nich:twidmung:sgemä
ßer Verwendung 'Von, Zuschüssen diese dem Bund 
zurückzuzaihlen, wOIbei der zurückzuzahlende 
Betra,g für ,die Zeit von derAus~aht.ung bis zur 
R,ückzahLung mit 3 v. H. über den jewei-Is für 
E~k.ontierung.en geltenden Zinsfuß prO' Jahr zu 
verzinsen ist. 

Artikel III 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1979 1n Knaft. 

1(2) Personen, die zm Aufgaben der Sicherheits
oder K:rimi,na1polizei verwend~t werden (§ 12 
Abs. 2 zweiter Satz des Bewähl'lungshilfeg~setzes), 
·dürfenals -ehrenamdich rtätig_e Bewährungshelfer 
nur noch in den Fällen tätig 'Sein, in denen sie 
bereits vor dem Inkrafttreten dieses Bundesge
setzes als Bewährungshelfer bestellt worden sind. 

Artikel IV 

Vollziehung 

Mit ,der VoHziehung dieses Bunde~gesetzes ist 
der Bundesminister für Justiz betraut: 
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